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Landrat Sebastian Straubel  Postfach 23 54  96412 Coburg 
 
 
Herrn Oberbürgermeister der 
Großen Kreisstadt Neustadt b. Coburg, 
Frau Bürgermeisterin und Herren Bürgermeister 
der Städte Bad Rodach, Rödental und Seßlach 
und aller Gemeinden des Landkreises Coburg 
 
 
 
 
 
FFP 2-Masken für pflegende Angehörige 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin 
sehr geehrte Herren Bürgermeister, 
 
von dem Angebot der Bayerischen Staatsregierung, den pflegenden 
Angehörigen im Freistaat kostenfrei FFP 2-Masken zukommen zu lassen, 
haben Sie bestimmt bereits Kenntnis. 
 
Hierzu liegt ein Schreiben des neuen Bayerischen Staatsministers für 
Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek vom 12.01.2021 vor, in dem die 
Auslieferung dieser Masken durch das THW an die Landkreise und kreisfreien 
Städte für die Kalenderwoche 3 angekündigt wird. Die Verteilung basiert auf 
der Einwohnerzahl der Landkreise und kreisfreien Städte. Für den Landkreis 
Coburg werden 6.587 Stück geliefert. 
 
Die Landkreise wurden gebeten, die Weiterverteilung an die 
kreisangehörigen Gemeinden zu veranlassen. Dies soll ebenfalls auf 
Grundlage von deren Einwohnerzahl erfolgen. 
Die pflegenden Angehörigen haben dann die Möglichkeit, die FFP 2-Masken 
in den jeweiligen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen kostenfrei abzuholen. 
Ziel nach dem ministeriellen Schreiben ist es, dass die Masken zur Abholung 
ab der 4. Kalenderwoche in den Kommunen bereitliegen. 
 
Folgendes ist zu beachten: 
- Jeweils drei Schutzmasken an die Hauptpflegeperson 
- Vorlage des Schreibens der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades  
  als Nachweis der Bezugsberechtigung 
- Abholung in der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung der pflegebedürftigen  
  Person 
 
Derzeit werden hier im Landratsamt Vorbereitungen zur Verteilung und 
Lieferung der Masken nach Einwohnerschlüssel an die Rathäuser getroffen. 
 

Coburg, 14.01.2021 

Ihre Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  

 

Bitte bei Antwort angeben 

Unser Zeichen: 111/LR-ta 

 

 

Unsere Kontaktdaten 

E-Mail: 

landrat@landkreis-coburg.de 
 

Telefon 09561 514- 1000 

Telefax  09561 514- 891001 

Raum Nr.  140 

Landratsamt Coburg 

Lauterer Straße 60 
96450 Coburg 

 
 

 

Busverbindungen 

SÜC Linie 1a, 2 
OVF Linie 8318 

Öffnungszeiten 

Mo., Di. 07:30 – 12:00 Uhr 
 13:30 – 16:00 Uhr 
Mi. 07:30 – 12:00 Uhr 
Do. 07:30 – 12:00 Uhr 
 13:30 – 17:30 Uhr 
Fr. 07:30 – 12:00 Uhr 

Kfz-Zulassung 
mittags durchgehend geöffnet! 

 
 
 

Internet 
landratsamt@landkreis-coburg.de 
www.landkreis-coburg.de 
www.region-coburg.de 

Bankverbindung 
Sparkasse Coburg-Lichtenfels 
51 326 (BLZ 783 500 00) 
IBAN: 
DE30 7835 0000 0000 0513 26 
SWIFT-BIC: 
BYLADEM1COB 
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Sie werden Ihrerseits gebeten, das Erforderliche zur Abholung der Masken durch die 
pflegenden Angehörigen in der 4. Kalenderwoche zu veranlassen und dies in Ihrer 
Gemeinde entsprechend bekannt zu geben. 
 
Wir werden Sie rechtzeitig über den jeweiligen Auslieferungszeitpunkt informieren. 
 
Die Ausgabe der FFP 2-Masken für „Bedürftige“ erfolgt direkt über das Jobcenter Coburg 
Land oder über das Landratsamt. 
 
Freundliche Grüße 
 

 
Sebastian Straubel 
Landrat 
 
 
 
 


